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I Abschnitt. 
Gründung dieser Wittwen-Kasse.' 

i) nothwendigen Unterstützung des §fe< 
oJ sigen hülföbedürstigen Prediger-Witt-

wen und Waysen-Standes, hat eine verbünde-
ne Prediger-Gesellschaft zu Bauske, im Ver-
trauen zur höchstgütigen fernern Fürsorge Got
tes, durch freiwilligen Beitrag, persönlich zu 
zehn andere zu mehr Reichsthalern AlbertS,den 
Grund gelegt und das Wittwen-Institut zu 
Stande gebracht. Großmüthige Beförderer 
LandheWmerOrdnungen und thätige Menschen-
Freunde, haben diese erste Grundlage wohlthä
tig unterstützet. Heil Ihnen und Ihren Nach-
kommen dafür t 

s) Da-
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2) Damit es diesem Institut nie an Mit-
gliedern fehle, zahlen die künftigen Mitqenossen 
der Bauökerschen Praposiknr, gleich bey dem 
Antritt ihres Amts daselbst, der Lokalitat we
gen, als Stamhalter des Instituts, zum ersten 
Beitrit zu dieser GcsellDaft von nun an, da 
sie zu ihrem 'Vortheil schon ein Haupt-
Stuhl vor sich fmbcn, bett die ersten 
Stifter nicht gehabt, aus immer, nur füaf 
und zwanzig Rthlr. Alb. Und Venn sofort zahlet 
jedes Mitglied jährlich fünf Rrhlr. Alb. zur 6e* 
stimten Zeit und ant bestirnten Orte. Verzö
gert aber Jemand seinen Beitrit; so ersezt Er 
den ganzen Rückstand der verflossenen Zeit, itt 
Ertegung des Grundbeltrags von 2 s Rrhlr. wie 
auch des jährlichen ordentlichen Zuschubs samt 
beider Interessen, nach Anzahl der Jahre, vom 
dösigen Antrit des Amts bis zu seiner Aufnahme 
in dieje Gesellschaft. Dieses gilt auch von de
nen, seit der ersten Stiftung noch lebenden 
Mannern, wenn sie izt erst ihre Aufnahme stich« 
ten. Diese zahlen alles das nach, was es je-
dem der ersten Stifter, nach der geringsten 
Summe, bis auf dieses I782ste Jahr u. f, w. 
gekostet hat. 

z) Die künftige Einverleibung mehrerer Mit« 
glieder ausserhalb der Bauskerfchen Prapositur, 
hangt in jedem Ansuchungö-Fall, von der Ein-
willigung der ganzen Gesellschaft, nach der 

Stim» 



Stimmen Mehrheit ab. Man meldet sich des-
wegen nur bey der Käß Vorsteherschaft. Das 
EmkaufunqS-Gebühr für auswärtige Prediger, 
ist, ausser dem jährlichen Beitrag der s Rrhlr. 
Alb. von izc an, bis auf das Jahr igoo, meh
rerer Gewißheit wegen, bestimmt,, fünfzig Rthlr. 
Alb« und vom Schluß des iScojlen Jahres 
wird die Einkaufungö- Summe, nach Gutach« 
ten Oer Nachkommenschaft, etwa auf siebenzig 
Rthlr. Alb. auf immer festgesetzt; doch mit 
Rücksicht auf das Alter der ansuchenden Theil« 
tiehmer« Wer über 45 Jahr alt ist, zahlt im 
ersteren Fall statt fünfzig, sechszig; und im an
dern Fall statt siebenzig, achtzig Rthlr. Alb. 
Sechzig, siebzig und mehr Jahrige alte kränk-
licht und abgängige Männer, werden hier ent
weder gar nicht, oder nicht unter hundert Rthlr. 
Einkaufungö Geld angenommen. Auch ist der 
Umfang der auswärtigen Mitglieder zur Belä
stigung des Verwaltung««Geschäftes nicht zu 
weit auszudehnen. Höchstens können und sol-
len nur 14 Mitglieder ausser der Bauskerfchen 
Prapositur seyn und angenommen werden und 
nie drüber, weils auch nach dem 14 gliedriqen 
Bauskerfchen Wahl- und Srim« Recht des In
stituts nicht zulaßlich ist. 

4) Wenn keine Genüßlinge sind, werden alle 
Gefälle und Einnahmen zum Haupt-Stuhl ge
logen. 

03* 
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s) Jeder ausserordentlicher Beytrag der wohl-
thatigen Menschenliebe, wird mit gehörigem 
Dank von der Aaßvorsteherschast entgegen ge-
nommen und der ganzen Gesellschaft bekannt 
gemacht. 

II. Abschnitt. 

Gesellschafts-Gesetze dieses JnstiMtS. 

i) yien jährlichen Beytrag dersRthlr.alb. 
liefert jedes Mitglied am ersten 

Johannis-Tage selbst ohnerinnert, an 
Einen der bewusten Kaßvorsteher, gegen £>ui(* 
tanze, von allen drey Vorstehern unterschrieben, 
ab. Dieser Zuschub daurec lebenslang, auch 
während de6 Trauer- und Gnaden-Jahrs, so 
lange der Amtögenuß wahret. Im etwan-
«igen Verzögerung • und AuSbleibungS-
Falle, verpflichten wir uns zur Schadloshal-
tung der Kaße und über dem noch zu zwep 
Rthlr. Ermunterungsgeld zur Wittwen 
Kaße, für die dadurch verursachte Verlegen-
heit des Verwalrungs. Geschäftes. Und wer fei-
nen Beytrag nicht Lebenslang fortsetzet, verliert 

sogleich 
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wgselch allen Antheil an dieser Stiftung, ohne 
ttwas zurückfordern zu können. 

2) Jedes Mitglied ist gehalten, gleich bey 
'k feiner Aufnahme, ein Verzeichniß seiner Fami-
1 lie, an die Kaßvsrsteherfchaft einzufenden, 

auch nachher die hier intereßirenden Vorfalle 
derselben zu melden. 

Z) Etwannige Sendschreiben an die ganze 
Gesellschaft, wird Jeder ohne Verzug nächstens 
weiter zu befördern suchen. 

4) Alle drey Jahr kommt die gesamte Ge-
selljchaft, auf vorhergegangene Einladung und 
Anzeige etwanniger Deliberatorien, zur Berich
tigung der Kaßrechnungen, zur Bestimmung 
des wechselnden Beysißeramts und zur Entfthei-
dung aller vorfalligen Kaßangelegenheiten,inMi« 
kau am zten Johannistage am bestimten Orte 
und zur bestimten Zeit persönlich oder durch 
znügliche Vollmacht, unausbleiblich zusammen.' 
Wer sich ganz vermißen last, wird zu obigem 
AinnerungSgelde der zwey Rthlr fchuldbar und 
billiget stillschweigend alle dermahligen Seßions-
Entscheidungen. 

f) Jedes Mitglied, besonders in der Baut-
Irschen Prapositur, nimt ungeweigert an dem 
VerwaltungSgeschäfte sorgfältigen Antheil, so 
lald Jhn die Wahlordnung trist, und ist auch 
überhaupt zum Besten unserer Wittwen und 
Waysen seines Otts, zweckmäßig wirksam. 

6 )  
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4) Das EntfcheldungS« Mittet zum gemein« 
samen Besten, ist bey unserer Zusammenkunft 
geprüfter Stimmen Mehrheit. 

7) Zur sichern Bewahrung der Höchstbestä« 
tigten Urkunden, Obligationen, Pfandver
schreibungen ic, ic. hat diese Gesellschaft eine mit 
drey Schlößern wohlversehene Lade, ein Haupt, 
Ladenbuch, ein Protokollbuch und besondere 
Rechnungs * Handbücher. 

I 

in. Abschnitt 

Das Venvalmngs > Geschäfte. 

i) Verwaltung dieses Instituts führt 
ein dreygliedriges Pupillenraths-Col? 

legmm; ein Direktor und zwene Assessoren. Dies« 
Hrey Vorsteher der Kasse sorgen und haften samt 
und besonders für die unverletzbare Sicherheit 
des jahrlich zuwachsendem Hauptstuhls. Nichi 
einseitig, sondern gemeinschaftlich höchstsorgfäl. 
tig wird die Kaßverwaltung beobachtet. Im 
erwiesenen Fall einer widergesetzlichen Fahrlaßtz. 
fett zum Nachtheil der Wittwen und Waysen. 
Peht der Schuld überMgte Theil für Schaden 1 

und 
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«ch Unkosten, und sott von uns allen mit obrig
keitlichem Beystände dazu angehalten werden. 

2) Jeder dieser Vorsieher führet in seinem 
besondern Instituts Handbuch, über jede Ein-
vahme und Ausgabe, über den Zuwachs und 
Abgang der Mitglieder und der Genüßlinqe, 
Über die Urkunden, Obligationen, Vermächt-
viße u. s. w. genaue Verzeichn iße und richtige 
Berechnungen zur dreyjahrigen Liquidation vor 
der ganzen Gesellschaft unter specieller Nachsicht 
drey dazu erwählter Kalkulatoren. 

3) Diese Kaßvorstcherschaft nimmt alle ein» 
kommende Gelder, Geschenke, Interessen:c. :c. 
gegen Zertifikate mit ihrer aller Namen Unter
schrift in Empfang und sorgt und fyaftet für die 
stchersteAusstattung derselben. Nirgends als auf 
kaum halbbeschuldete Erbgüter im Lande, werden 
diese Wittwen und Waysengelder ausgegeben. 
In ganz wichtigen und über ihr Vermögen ge
henden Capitals Ausstattungen, geben diePor-
sieher zur Erleichterung ihrer Sorgfalt, der gan« 
zen Gesellschaft Nachricht, um die sichersten 
und besten Maaßregeln zu treffen. 

4) Alle Obligationen und Pfandverschreibun-
gitt an diese Wittwenkasie, lassen die Vorsteher 
an (!ch nahmentlich mit gerichtlicher Bewahrung 
ausstellen, damit man wisse, unter wessen Vers 
«altungs-Amte etwa was versehen sey. 

s)Eln 
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0 Ein Hauptqeschafte dieses Pupillenraths-
Collegium, ist, die prompte Auszahlung und 
Befriedigung der Genüßlinge. Fahrläßiqkeit 
in diesem Fall ziehet Verantwortung nach sich» 
Nach Erforderniß und Zuläßigkeit der Umfidn« 
de, werden die Vorsteher auch weise Rathge
ber und heilsame Sitt.nwachrer des damahligen 
etwa ganz verlassenen Wittwen und Wayftn« 
Standes seyn. 

6) Jeder von ihnen, hat einen besondern 
Schlüssel zur Wittwen. Lade, die nur in ihrer 
aller unmittelbaren oder mittelbaren Gegenwart 
geöffnet und verschlossen wird. 

7) Eine etwa erledigte Vorsteher» Stelle, 
wird unverzüglich von der ganzen Kaßgesell» 
schaft, durch der Stimmen Mehrheit besetzt» 
Mitlerweile nimt der nächste Mitgenosse das 
Handbuch und den Ladenschlüssel, des abgegan
genen Assessors vom Direktor an. 

8) Des Direktors Obliegenheit »st Vorzug« 
lieh diese: 

a) Er wachet und haftet zuerst für die Auf« 
rechthaltung dieses Instituts, für die Si
cherheit der bey ihm stehenden Lade und 
jhreS gesamten Einschlusses. Daher 
Er bey allen vortheilhaften oder auch nach« 
theiligen Vorfallen zuerst und vorzüglich 
wirksam seyn muß. 

b) Nächst 



ti) Nächst dem oben benanten besondern 
Handbuch führt Er auch bey der allgemei
nen Ladenöffnung, das Hauplladenbuch 
über alle zuvor benante interessante Ge
genstände dieser Stiftung. 

c) Er fertigt alle Sendschreiben, Einladun« 
gen, Benachrichtigungen, Deliberatorien, 
Certifikate, Dankbriefe u. s. w» mit nah* 
menflicher Unterschrift der beyden Assesso
ren sorgfaltig aus. 

d) Alle drey Jahr, ladet Er die ganze Ge
sellschaft 6 Wochen vor Johannis zur all« 
gemeinen Seßion am bestimten Orte 
und zur bestimten Zeit ein, mit vorläu
figer Anzeige der etwa vorkommenden Ent
scheidungsfälle. 

e) Er macht Jedem neu angehenden Predi« 
ger in der Bauskerfchen Prapositur, diese 
Grundverfassung des Instituts, zu seiner 
Theilnahme bekannt. 

f) Er öffnet und beschliest jede allgemeine 
brüderliche Zusammenkunft mit einem 
Zweckbefördernden Anfangs- und Schluß
worte in brüderlicher Liebe mit Würde. 

g) Das Direktor-Amt bleibt Lebenslang bey 
dem jederzeitigen Bauskerschen Herrn Pra« 
posttus, so lange nicht triftige Abände« 
rungö-Ursachen find. 

b)DaS zweyfache Beysiher-Amt wechselt alle 
drey 



drey Jahr nach Mehrheit der Stimmen, 
dessen besondere Verpflichtung ist: 

a) Sie sorgen und haften gemeinschaftlich 
mit dem Direktor, für die Ausrechthal-
tung und für das Beste dieses Wittwen-
und WayftN'Beraths. 

b) Jeder halt sein Handbuch in guter Ord
nung, um es seinem Nachfolger gegen 
einen Schein überliefern zu können. 

c) Bey den Berathschlagungen sammeln sie 
Die Stimmen zur Entscheidung und un-
terfchreiben namentlich alle Äusserst« 
gungen :c. deö Direktors. 

d) Bey den Seßionen fuhrt einer von ih« 
nen das Protokollbuch und hälts in gu
ter Ordnung. 

e) Wenn es äußerst nothwendige Umstän-
de des Direktors erfordern, sein Vor-
sitzeramt mit ihrem Beyscheramt gedach-
termassen wechseln zu lassen, so weigern 
sie sich zur Uebernahme desselben nicht. 

s) Bey einem etwannigen ganzlichen Ab-
gange des Direktors, übernimt der 
nächste älteste Beysitzer so lang dessen 
Stellvertretung und meldete der gan
zen Gesellschaft. 

Z) 3n erforderlichen Wohlfahrts - Angele-
genheiten der Kasse, erscheinen sie auf 

jedes-
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jedesmalige brüderliche Einladung des 
Direktors bey demselben bereitwillig» 

iv. Abschnitt. 

Don den Gemißlingcn und der 
Nuzungsart. 

i) Vleberhaupt sind alle nachgelassene Witt-
wen und Waysen eines jeden Mitglie

des dieser Gesellschaft, teilnehmende Personen 
an dieser Stiftung. 
s) Insbesondere aber 

a) Eines jeden Mitgliedes hinterlassene Witt-
we ohne gemeinschaftliche leibliche Kinder 
aus einer Es)*, 

fc) Eine Wittwe mit gemeinschaftlich leibli
chen Kindern des seligen Manneö. 

c) Eine Wittwe mit ihren Stief- aber leibli
chen Kindern ihres seligen ManneS, eines 
Mitgliedes dieser Gesellschaft. 
Leibliche Kinder eines Mitgliedes alsVa-
ter- und Mutterlose Waysen 

e) Auch ein einziges hinterlassenes Kind ei-
neö unserer Mitglieder. 

3) Diese 
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z) Diese sünfstammige Personen erhalten,' 
als einzelne Stamme betrachtet, zu gleichen 
Theilen alle Zinsen, des zu der Zeit Vorhände-
nen Waysenkapitals, und wenn auch nur ein 
Stamm dieser Art zum Genuß da wäre, ohne 
izige Bestimmung einer gewissen höchsten Sum-> 
me, welches einst in künftigen Zeiten geschehen 
kann. 

4) Der wirkliche Stammgenuß an dieser 
Stiftung, gehet erst nach dem Schluß des 
Trauer- und Gnadenjahrs, oder auch nach Ab-
lauf Der Vikanatöjahre auf Den nächstfolgenden 
Johannstermin, nicht vor, sondern nachzah-
lungöweise an, von Johannis zu Johannis, , 
wenn einmal Der Jahreetheil von der Zeit ihrer 
wirklichen Theilnahme, bis zum nächstfolgenden > 
Johannstermin, Ihnen berichtigt ist. 

5) Jede Wittwe eines gewesenen Mitgliedes 
mit oder ohne Vaterlose Waysen, ziehet ihren 
Antheil an den Zinsen des Hauptstuhls Lebens-
lang. Tritt sie aber zur andern Ehe und wird 
samt ihren Kindern aus der vorigen Ehe ver
sorgt, so hört Ihr Antheil auf und fällt zur bes
sern Wohlfahrtsbeförderung der Vaterlosen 
Waysen, unter besonderer Vormundschaft auf 
diese Kinder zurück. 

6) Tragt eine Wittwe die Sorge der Ekzie-
hung für ihre Stiefkinder selbst, die aber leibli-

che 
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che Kinder eines Mitgliedes sind; so erhält sie 
das angewiesene Äuotum des Stamms und ge
niest es zum Besten der Kinder gemeinschaftlich, 
lebt sie aber von den Stiefkindern getrennt, s» 
bekomt sie nur Kindes Antheil und das Uebri« 
ge wird unter Vormundschaft zur Erziehung der 
Kinder angewandt. 

7) Unheilbar tränkliche und zugleich arme 
Predigerkinder in unserer Gesellschaft, gemessen 
ihren Antheil aus der Kasse Zeitlebens. 

g) Gesunde Predigerwaysen von uns, franst« 
chen Geschlechts, erhalten den Stifmngsbey-
stand bis zu ihrer Verheyrathung. Unverhey-
rathete bis zum Schluß des 2;sten Jahrs ihres 

v Alters. 
9) Söhne eines Mitgenossen, ziehen die Vor

theile dieses Instituts nach Stämmen berechnet, 
wenn sie studiren, bis zum Ablauf des 2zsten 
Jahrs ihres Alters, so lange sie auf hohen 
Schulen sind. Wählt einer nach seinem Genie 
einen andern Stand, so erhalt er seinen Antheil 
<w8 der Wittwenkasse bis zu seiner absichtlichen 
ordentlichen Unterbringung. 

jo) Ueberhaupt aber wird sich der Wittwen-
lind Waysenstand angelegen seyn lassen, seine 
Theilnahme an dieser Stiftung würdig zu be
nutzen. 

V.Abs 
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v. Abschnitt.' 

Sicherer Bestand dieses Instituts. 

^^ie Statuten dieses Wittwen- und Waysen-
Berathe sind von hoher Landeöobrlgkeit 

confirmiret, liegen in Original im Archiv und 
allch in unterer Wittwenlade nach gleichlauten» 
den Exemplaren. Und dieser vidimirte Abdruck 
deö wesentlichen Inhalts deö Instituts, dient der 
Kaßvorsteherfthaft und allen Mitgliedern zur 
Maaßregel. Schlüßüch werden alle und Jede 
großmüthige Beförderer guter Ordnungen unfr 
alle adelmüthige Menschen, und Kinderfreunde 
ersuchet, diefts Wayfcn^Berathö bestens einge-
denk zu seyn. 

Hier kommen im Original die personlichen 
Unterschriften mit ihren Siegeln. 


